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Ausleihvereinbarung AWO Komm-Kit 
 
 
Verleiher*in 
 
 
Organisation 

 
AWO Kreisverband Bielefeld e.V. 
 

 
Abteilung 
 

 

 
Name 
 

 

 
Straße, Nr. 
 

 

 
PLZ, Ort 
 

 

 
Telefon 
 

 

 
 
Entleiher*in 
 
 
Organisation 
 

 

 
Abteilung 
 

 

 
Name 
 

 

 
Straße, Nr. 
 

 

 
PLZ, Ort 
 

 

 
Telefon 
 

 

  
 
Ausleihdauer 
 
 
Übergabe 
 

  
Rückgabe 
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Gegenstand der Vereinbarung / Haftung:  
 

1. Gegenstand der Vereinbarung ist die unentgeltliche und zeitlich begrenzte Leihe 
eines mobilen Kommunikationskits (AWO Komm-Kit) bestehend aus Technikkoffer 
und mobiler Leinwand durch den AWO Kreisverband Bielefeld e.V. an den/die 
Entleiher*in.  

2. Der/die Entleiher*in verpflichtet sich zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit der 
Leihgabe. Sollte die Leihgabe oder ein Teil davon durch unsachgemäße Behandlung 
beschädigt werden, haftet der/die Entleiher*in für den daraus entstandenen 
Schaden. Dies gilt auch für den Fall, dass die Leihgabe oder ein Teil davon verloren 
geht. Der/die Entleiher*in verpflichtet sich, für ausreichenden Diebstahlschutz zu 
sorgen. 

3. Die Haftungsübernahme erstreckt sich auch auf die Weitergabe der Leihgabe an 
Dritte.  

 
 

Übergabe- und Rückgabeprotokoll 
 
Folgende Komponenten befinden sich vollständig, in technisch einwandfreiem Zustand: 
 
   

Bei Übergabe 
 

 
Bei Rückgabe 

1. Packtasche Projektionswand ¨ ¨ 

2. Scherensystem ¨ ¨ 

3. Leinwand ¨ ¨ 

    

4. Alu-Rollkoffer Technik-Kit ¨ ¨ 

5. 
Laser Tageslichtbeamer mit HDMI-
Datenkabel und Stromkabel 

¨ ¨ 

6. Mini-Computer mit externem Netzteil ¨ ¨ 

7. Stativ (zweiteilig) ¨ ¨ 

8. Webcam (vormontiert auf Stativ) ¨ ¨ 

9. Mikrofon (vormontiert auf Stativ) ¨ ¨ 

10. Tischstativ für Mikrofon ¨ ¨ 

11. Kabellose Tastatur mit Touchpad ¨ ¨ 

12. Bluetooth-Soundbar mit Ladekabel ¨ ¨ 

13. Mobiler Internetrouter mit Ladekabel ¨ ¨ 

14. Kabeltrommel ¨ ¨ 

15. Mehrfachsteckdose ¨ ¨ 

16 Schlüssel für Rollkoffer ¨ ¨ 

17. 
Handbuch mit Auf- und 
Abbauanleitung, Bedienung und 
Zugangsdaten 

¨ ¨ 
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Internetnutzung über den mobilen Internetrouter 
 
Der/die Entleiher*in hat jede Nutzung des Internets zu unterlassen, die geeignet ist, den 
Interessen und Werten der AWO oder deren Ansehen in der Öffentlichkeit zu schaden, die 
Sicherheit des AWO Komm-Kits zu beeinträchtigen oder die gegen geltende 
Rechtsvorschriften verstößt. Dies gilt vor allem für  
 

• das Abrufen oder Verbreiten von Inhalten, die gegen persönlichkeitsrechtliche, 
urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen,  
 

• das Abrufen oder Verbreiten von beleidigenden, verleumderischen, 
verfassungsfeindlichen, rassistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden oder 
pornografischen Äußerungen oder Abbildungen,  
 

• die Nutzung des Internets zur Erledigung privater Rechtsgeschäfte, insbesondere die 
Nutzung von Zahlungsfunktionen (Onlinebanking, Internetversandhandel, eBay 
o.ä.) oder  
 

• die Nutzung von Onlinespieleplattformen. 
 
Abrufen und Aufrufen heißt auf im Netz vorhandene Informationen mit dem AWO Komm-
Kit zuzugreifen. Verbreiten heißt einer Vielzahl von Personen oder einem unbestimmten 
Personenkreis über Internet-Dienste Daten und Informationen unter Verwendung des AWO 
Komm-Kit anzubieten. 
 
Der/die Entleiher*in haben insbesondere auch sicherzustellen, dass keine Nutzung des 
Internets über den mobilen Internetrouter durch Unbefugte erfolgt. 
 
 

Schlussbestimmung 
 

1. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Ergänzungen und Änderungen 
dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Zur Wahrung der Schriftform genügt 
die Übermittlung per E-Mail.  

2. Anwendbar ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Bielefeld. 
4. Soweit eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig oder undurchsetzbar ist oder 

wird, bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon unberührt.  
 
 
Mit der Unterschrift bestätigt der/die Entleiher*in die Inhalte der Ausleihvereinbarung und 
die Übernahme der Haftung.  
 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift Entleiher*in 
 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift Verleiher*in 
 


